
     
 

 

GARDEROBENVERSICHERUNG 
Für bewachte Garderoben 
für Soziokulturelle Zentren 

(Stand 01/2007) 
 

1) VERSICHERTE GEGENSTÄNDE. 
sind die zur Aufbewahrung abgegebenen Gardero-
benstücke einschließlich 
- der sich darin befindlichen Halstücher, Hand-

schuhe und Brillen, 
- Schirme, Stöcke u. ä., 
- Handtaschen u. ä. Behältnisse und deren Inhalt, 

2) NICHT VERSICHERTE GEGENSTÄNDE: 
- Wertsachen, Schmuck oder sonstige Gegenstän-

de aus Edelmetall, 
- Bargeld und sonstige Zahlungsmittel, Fahraus-

weise, 

- Geschäftspapiere, Urkunden aller Art und Schlüs-
sel. 

3) VERSICHERTE RISIKEN: 
- Beschädigung, Zerstörung oder Verlust. 

4) HAFTUNGSSUMMEN 
 2.557,00 € für alle auf einen Gardero-

benschein abgegebenen 
Garderobenstücke 

davon insgesamt bis max. 

 103,00 € für den Inhalt von Handta-
schen o. ä. Behältnisse

 
5) PRÄMIEN (inkl. der gesetzlichen Versiche-

rungssteuer): 
Für Jahresverträge mit Verlängerung und Nachbe-
stellung 

je Garderobenschein 0,07 € 

Mindestabnahme 1.000 Stück 

Für einmalige Versicherung von Veranstaltungen 
je Garderobenschein 0,11 € 

Mindestabnahme 500 Stück 

Achtung: Angefangene Blöcke mit Garderoben-
scheinen werden nicht zurückgenommen! 

6) VERTRAGSRUNDLAGEN: 
Allgemeine Versicherungsbedingungen für abgege-
bene Garderobe sowie besondere Bedingungen 
und Risikobeschreibungen (GARD2004). 

7) WICHTIGE AUSSCHLÜSSE (auszugsweise 
aus den AVB): 

Kein Ersatz für Gefahren und Schäden, die insbe-
sondere verursacht wurden durch: 
- den Zustand der Garderobenstücke, 
- Substanzen, die sich in den Garderobenstücken 

befinden, 
- Abhandenkommen des Garderobenscheines, 
- Abhandenkommen des Inhalts nicht abgeschlos-

sener Handtaschen und ähnlicher Behältnisse, 
- kriegsähnliche Ereignisse oder innere Unruhen, 

Beschlagnahme, Unterschlagung. 

8) ANMELDUNG UND SCHADENFÄLLE 
Die Anmeldung erfolgt mit beigefügtem Anmelde-
formular; bitte aber Einzugsermächtigung erteilen. 
Im Schadenfall ist unbedingt der entsprechende 
Garderobenschein einzureichen. 
Bei einer Schadenhöhe über 500,00 € sind diese 

sofort zu melden. 
 
 
 
 

Alle Anfragen und Schadenmeldungen richten Sie bitte an die: 
 

  
Mühlweg 2b, 82054 Sauerlach, Telefon: 08104 - 89 16 28  /  Telefax: 08104 - 89 17 35 
internet: www.bernhard-assekuranz.com  /  e-mail: jugend@bernhard-assekuranz.com 



(1) Versichert sind die zur Aufbewahrung abgegebenen Garderobenstücke
einschließlich darin befindlicher Halstücher, Handschuhe und Brillen,
ferner Schirme, Stöcke sowie Handtaschen und ähnliche Behältnisse
und deren Inhalt.

(2) Nicht versichert sind Wertsachen, Schmuck, sonstige Gegenstände aus
Edelmetall, Bargeld und sonstige Zahlungsmittel, Geschäftspapiere,
Urkunden aller Art, Fahrausweise und Schlüssel.

(1) Der Versicherer leistet Entschädigung für Verlust und Beschädigung der
versicherten Sachen.

(2) Die Entschädigung ist jedoch begrenzt auf

2.600,– Euro für alle auf einen Garderobenschein abgegebenen
Garderobenstücke, davon insgesamt auf

120,– Euro für den Inhalt von Handtaschen und ähnlichen 
Behältnissen.

(1) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Gefahren oder Schäden, die
verursacht werden durch

a) Zustand der Garderobenstücke

b) Substanzen, die sich in den Garderobenstücken befinden

c) Witterungseinflüsse

d) Abhandenkommen des Garderobenscheines

e) Abhandenkommen des Inhalts nicht abgeschlossener Handtaschen
und ähnlicher Behältnisse

f) Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, Beschlagnahme, Ent-
ziehung oder sonstige Eingriffe von hoher Hand, politische Gewalt-
handlungen oder Kernenergie.

Ist der Beweis für das Vorliegen einer dieser Ursachen nicht zu
erbringen, so genügt für den Ausschluß der Haftung des Versiche-
rers die überwiegende Wahrscheinlichkeit, daß der Schaden auf eine
dieser Ursachen zurückzuführen ist.

(2) Nicht versichert sind ferner mittelbare Schäden aller Art.

(1) Die Versicherung beginnt mit der Annahme der Garderobenstücke
durch das Personal in der Garderobe.

(2) Die Versicherung endet mit der Ausgabe der Garderobenstücke durch
das Personal in der Garderobe, spätestens jedoch mit der offiziellen
Schließung der Garderobe oder Dienstbeendigung des Personals in der
Garderobe.

Im Rahmen der Entschädigungsberechnung gemäß § 2 (2) ersetzt der Ver-
sicherer

§ 5 Entschädigungsberechnung

§ 4 Versicherungsdauer

§ 3 Ausschlüsse

§ 2 Versicherte Gefahren

§ 1 Versicherte Sachen

Auszug aus: Allgemeine Versicherungsbedingungen
für abgegebene Garderobe (AVB Garderobe)

a) bei Verlust den Zeitwert, der sich aus dem Wiederbeschaffungs-preis
unter billiger Berücksichtigung des Unterschiedes zwischen neu und alt
ergibt,

b) bei Beschädigung die Reparaturkosten abzüglich einer durch die Repa-
ratur bewirkten Wertsteigerung. Wertminderungen werden nur ersetzt,
wenn das Garderobenstück durch die Wiederbeschaffung oder Wieder-
herstellung nicht mehr in seinen früheren Gebrauchszustand versetzt
werden kann.

(1) Schäden sind vor dem Verlassen der Garderobenablage dem Gardero-
benhalter oder dem Personal in der Garderobe zu melden.

(2) Schäden, entstanden durch Diebstahl, sind unverzüglich der örtlichen
Polizeibehörde zu melden.

(3) Ersatzansprüche sind an den Versicherer innerhalb von sieben Tagen
schriftlich unter Beifügung des Garderobenscheines zu stellen.

(4) Erfährt der Versicherte von dem Verbleib in Verlust geratener Gardero-
benstücke, so hat er den Versicherer unverzüglich zu benachrichtigen
und darauf hinzuwirken, daß alle erforderlichen Schritte unternommen
werden, um die Sachen sicherzustellen und wiederzuerlangen.

Wird eine der in § 6 genannten Obliegenheiten verletzt, so ist der Ver-
sicherer nach Maßgabe des Versicherungsvertragsgesetzes (§§ 28, 82) von
der Verpflichtung zur Leistung frei.

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer
zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich
ist.

(1) Die Entschädigung wird spätestens zwei Wochen nach ihrer endgülti-
gen Feststellung durch den Versicherer an den Versicherten gezahlt.

(2) Werden abhanden gekommene Garderobenstücke vor Zahlung der Ent-
schädigung wiederaufgefunden, so ist der Geschädigte zu ihrer Rück-
nahme verpflichtet. Hat der Versicherer die Entschädigung bereits
gezahlt, so kann er die Abtretung der Rechte des Eigentümers ver-
langen.

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen
Gerichtsstände gemäß §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und § 215 VVG.

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen etwas anderes bestimmt ist,
gelten die gesetzlichen Vorschriften.

§ 12 Schlußbestimmung

§ 11 Gerichtsstand

§ 10 Zahlung der Entschädigung

§ 7 Rechtsfolgen von Obliegenheitsverletzungen durch den 
Versicherten (Garderobenableger)

§ 6 Obliegenheiten des Versicherten (Garderobenableger)

Garderoben-Versicherung
Die hier abgegebenen Garderobenstücke sind gegen Verlust, Beschädigung und 
Verwechslung versichert. Für jede Person ist eine Versicherungsmarke zu lösen.

Verlust und Beschädigung bitte sofort melden.
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- Fassung Januar 2008 -
(AVB Garderobe)
Allgemeine Versicherungsbedingungen für abgegebene Garderobe

§ 1 Versicherte Sachen

(1) Versichert sind die zur Aufbewahrung abgegebenen Garderoben-
stücke einschließlich darin befindlicher Halstücher, Handschuhe und
Brillen, ferner Schirme, Stöcke sowie Handtaschen und ähnliche Be-
hältnisse und deren Inhalt.

(2) Nicht versichert sind Wertsachen, Schmuck, sonstige Gegenstände
aus Edelmetall, Bargeld und sonstige Zahlungsmittel, Geschäftspapiere,
Urkunden aller Art, Fahrausweise und Schlüssel.

§ 2 Versicherte Gefahren

(1) Der Versicherer leistet Entschädigung für Verlust und Beschädigung
der versicherten Sachen.

(2) Die Entschädigung ist jedoch begrenzt auf
2.600,- Euro für alle auf einen Garderobenschein abgegebenen

Garderobenstücke, davon insgesamt auf
120,- Euro für den Inhalt von Handtaschen und ähnlichen

Behältnissen.

§ 3 Ausschlüsse

(1) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Gefahren oder Schäden,
die verursacht werden durch
a) den Zustand der Garderobenstücke
b) Substanzen, die sich in den Garderobenstücken befinden
c) Witterungseinflüsse
d) Abhandenkommen des Garderobenscheines
e) Abhandenkommen des Inhalts nicht abgeschlossener Handtaschen

und ähnlicher Behältnisse
f) Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, Beschlagnahme, Ent-

ziehung oder sonstige Eingriffe von hoher Hand, politische Ge-
walthandlungen oder Kernenergie.

Ist der Beweis für das Vorliegen einer dieser Ursachen nicht zu erbrin-
gen, so genügt für den Ausschluß der Haftung des Versicherers die
überwiegende Wahrscheinlichkeit, daß der Schaden auf eine dieser Ur-
sachen zurückzuführen ist.

(2) Nicht versichert sind ferner mittelbare Schäden aller Art.

§ 4 Versicherungsdauer

(1) Die Versicherung beginnt mit der Annahme der Garderobenstücke
durch das Personal in der Garderobe.

(2) Die Versicherung endet mit der Ausgabe der Garderobenstücke
durch das Personal in der Garderobe, spätestens jedoch mit der offi-
ziellen Schließung der Garderobe oder Dienstbeendigung des Personals
in der Garderobe.

§ 4 a Gefahrumstände bei Vertragsabschluß und Gefahrerhöhung

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:

(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen,
nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen
Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu
schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Antragsan-
nahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1,
so kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 19 bis 21 VVG vom
Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine Vertragsänderung vorneh-
men. Der Versicherer kann gemäß § 21 Abs. 2 VVG auch leistungsfrei
sein.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen, so sind gemäß § 20 VVG sowohl die Kenntnis und Arglist
des Vertreters als auch die Kenntnis und Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berücksichtigen.
Das Recht des Versicherers, den Vertrag nach § 22 VVG wegen argli-
stiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

(2) Eine Gefahrerhöhung ist dem Versicherer unverzüglich schriftlich
anzuzeigen. Bei einer Gefahrerhöhung kann der Versicherer aufgrund
der §§ 23 bis 27 VVG zur Kündigung berechtigt sein, eine Vertragsän-
derung vornehmen oder auch leistungsfrei sein.

(3) Eine Gefahrerhöhung nach Abgabe der Vertragserklärung liegt ins-
besondere vor, wenn sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag
gefragt worden ist.

§ 4 b Prämie, Beginn und Ende der Haftung

(1) Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie (Beitrag) unverzüg-
lich nach Zugang des Versicherungsscheins und der Gaderobenmarken,
jedoch nicht vor Versicherungsbeginn, oder im Fall des Vertragsab-
schlusses gemäß § 5 VVG frühestens nach Ablauf der Widerspruchs-
frist zu zahlen, Folgeprämien am Ersten des Monats, in dem eine neues
Versicherungsjahr beginnt. Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung der
ersten Prämie oder der ersten Rate der ersten Prämie ergeben sich aus
§ 37 VVG in Verbindung mit Nr. 3; im übrigen gilt § 38 VVG. Der
Versicherer ist bei Verzug berechtigt, Ersatz des Verzugsschadens nach
§ 280 BGB sowie Verzugszinsen nach § 288 BGB zu fordern. Rück-
ständige Folgeprämien dürfen nur innerhalb eines Jahres seit Ablauf
der nach § 38 VVG für sie gesetzten Zahlungsfrist eingezogen werden.

(2) Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten ausstehende Raten als ge-
stundet. Sie werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer in
Verzug gerät oder soweit eine Entschädigung fällig ist.

(3) Die Haftung des Versicherers beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt,
und zwar auch dann, wenn zur Prämienzahlung erst später aufgefor-
dert wird.

(4) Versicherungsverträge von mindestens einjähriger Dauer verlängern
sich von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht spätestens drei Monate vor Ab-
lauf durch eine Partei schriftlich gekündigt werden. Ein Versicherungs-
verhältnis, das für eine Dauer von mehr als drei Jahren eingegangen ist,
kann zum Ende des dritten oder jedes darauffolgenden Jahres unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.

(5) Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragszeit oder
wird es rückwirkend aufgehoben oder ist es von Anfang an ungültig, so
gebührt dem Versicherer die Prämie oder die Geschäftsgebühr gemäß
dem Versicherungsvertragsgesetz (z. B. §§ 39, 80 VVG).

§ 4 c Überversicherung, Mehrfachversicherung

(1) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert der versicherten Sa-
chen erheblich, so kann der Versicherungsnehmer als auch der Versi-
cherer nach Maßgabe des § 74 VVG die Herabsetzung der Versiche-
rungssumme und der Prämie verlangen.

(2) Im Falle einer Mehrfachversicherung gelten §§ 78 und 79 VVG.

§ 5 Entschädigungsberechnung

Im Rahmen der Entschädigungsberechnung gemäß § 2 (2) ersetzt der
Versicherer
a) bei Verlust den Zeitwert, der sich aus dem Wiederbeschaffungspreis

unter billiger Berücksichtigung des Unterschiedes zwischen neu und
alt ergibt,

b) bei Beschädigung die Reparaturkosten abzüglich einer durch die
Reparatur bewirkten Wertsteigerung. Wertminderungen werden
nur ersetzt, wenn das Garderobenstück durch die Wiederbeschaf-
fung oder Wiederherstellung nicht mehr in seinen früheren Ge-
brauchszustand versetzt werden kann.
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§ 6 Obliegenheiten des Versicherten (Garderobenableger)

(1) Schäden sind vor dem Verlassen der Garderobenablage dem Garde-
robenhalter oder dem Personal in der Garderobe zu melden.

(2) Schäden, entstanden durch Diebstahl, sind unverzüglich der örtli-
chen Polizeibehörde zu melden.

(3) Ersatzansprüche sind an den Versicherer innerhalb von sieben Ta-
gen schriftlich unter Beifügung des Garderobenscheines zu stellen.

(4) Erfährt der Versicherte von dem Verbleib in Verlust geratener Gar-
derobenstücke, so hat er den Versicherer unverzüglich zu benachrichti-
gen und darauf hinzuwirken, daß alle erforderlichen Schritte unter-
nommen werden, um die Sachen sicherzustellen und wiederzuerlangen.

§ 7 Rechtsfolgen von Obliegenheitsverletzungen durch den Versicherten
(Garderobenableger)

Wird eine der in § 6 genannten Obliegenheiten verletzt, so ist der Ver-
sicherer nach Maßgabe des Versicherungsvertragsgesetzes (§§ 28, 82)
von der Verpflichtung zur Leistung frei. Außer im Falle einer arglisti-
gen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer zur Leistung verpflich-
tet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

(1) Der für den Versicherten (Garderobenableger) bestimmte Teil der
"Allgemeine Versicherungsbedingungen für abgegebene Garderobe
(AVB Garderobe)" ist im Garderobenraum für jedermann sicht- und
lesbar auszuhängen.

(2) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die zur Versorgung
sämtlicher Garderobenablagen erforderlichen vom Versicherer zu lie-
fernden Garderobenscheine im voraus gegen Bezahlung abzunehmen
und dafür zu sorgen, daß sämtliche Garderobenablagen ausreichend
mit Garderobenscheinen ausgerüstet sind.

(3) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, daß bei
jeder Garderobenablage nur ein neuer, zuvor noch nicht verwendeter
Garderobenschein pro Person ausgehändigt wird.

(4) Hält der Versicherer es für notwendig, so kann er jederzeit verlan-
gen, daß außer dem Garderobenschein jeder Person, die einen Pelz ab-
gibt, eine von dem Versicherer zu liefernde Pelzkontrollmarke (Pelz-
schein) entsprechend den Anweisungen des Versicherers ausgehändigt
wird.

(5) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer jederzeit
Einsicht in die Abrechnungsbücher und dergleichen zu gewähren und
den Bestand der Garderoben- und Pelzscheine überprüfen zu lassen.

(6) Die Wiederbenutzung eines schon ausgegebenen Garderoben- oder
Pelzscheines wird strafrechtlich verfolgt.

(7) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die Garderobenablage
ständig bewachen zu lassen und dafür zu sorgen, daß diese nur dem
Personal zugänglich ist. Er ist ferner verpflichtet, die Garderobenräume
in einem ordnungsmäßigen Zustand zu halten und für einen geordneten
Betrieb zu sorgen.

(8) Im Schadenfalle ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, die gegen
ihn von dem Geschädigten gestellten Ansprüche auf Schadenersatz un-
verzüglich dem Versicherer bekanntzugeben, ferner dem Versicherer
die ihm bekannten Umstände über Hergang und Umfang des Schadens
mitzuteilen und ihn nach Möglichkeit bei der Abwicklung des Schadens
zu unterstützen.

(9) Feuer- und Explosionsschäden sind außerdem unverzüglich der
Polizeibehörde zu melden.

(10) Verletzt der Versicherungsnehmer die vorstehenden Obliegenhei-
ten, so steht dem Versicherer ein Rückgriffsanspruch in Höhe der dem
Versicherten (Garderobenableger) gewährten Entschädigung gegen den
Versicherungsnehmer zu, sofern die Verletzung schuldhaft ist und der
Schaden auf der Verletzung beruht.

§ 9 Rechtsverhältnisse zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer
nach Eintritt des Versicherungsfalles

(1) Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können beide Parteien den
Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist schriftlich zu erklä-
ren. Sie muß spätestens einen Monat nach Abschluß der Verhandlun-
gen über die Entschädigung zugehen. Der Versicherer hat eine Kündi-
gungsfrist von einem Monat einzuhalten. Kündigt der Versicherungs-
nehmer, so kann er bestimmten, daß seine Kündigung sofort oder zu
einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spätestens zum Schluß
der laufenden Versicherungsperiode.

(2) Wird der Vertrag gekündigt, so ist die bereits gezahlte Prämie für
die noch nicht ausgegebenen Garderoben- und/oder Pelzscheine zu-
rückzuzahlen. In beiden Fällen hat der Versicherungsnehmer sofort
nach Ablauf des Vertrages die nicht benutzten Garderoben- und/oder
Pelzscheine zurückzugeben.

§ 10 Zahlung der Entschädigung

(1) Die Entschädigung wird spätestens zwei Wochen nach ihrer end-
gültigen Feststellung durch den Versicherer an den Versicherten ge-
zahlt.

(2) Werden abhanden gekommene Garderobenstücke vor Zahlung der
Entschädigung wiederaufgefunden, so ist der Geschädigte zu ihrer
Rücknahme verpflichtet. Hat der Versicherer die Entschädigung bereits
gezahlt, so kann er die Abtretung der Rechte des Eigentümers verlan-
gen.

§ 11 Gerichtsstand

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen
Gerichtsstände gemäß §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und § 215 VVG.

§ 12 Schlußbestimmung

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen etwas anderes bestimmt
ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt insbesondere für die
im Anhang aufgeführten Gesetzesbestimmungen, die nach Maßgabe
der Versicherungsbedingungen Inhalt des Versicherungsvertrages sind.



    

 
 
 

 

 
Merkblatt für das Verhalten in Schadenfällen 

 
 

1. Allgemeine Maßnahmen: 
Zunächst sind alle Maßnahmen zu treffen, 
damit eine Ausweitung des Schadens ver-
mieden wird (bei Verkehrsunfällen: Unfall-
stelle absichern; bei Brandschäden: sofort 
zur Brandbekämpfung übergehen; Polizei, 
Feuerwehr und Rettungsdienst benachrich-
tigen; Glassplitter, Ölflecken beseitigen 
usw.). 
Halten Sie immer Namen und Anschrift der 
am Schaden beteiligten fest. 
Eingetretenen Schadenumfang schriftlich 
dokumentieren, wenn notwendig mit Skizze 
oder Fotos festhalten. 
Bei Minderjährigen Eltern oder Erziehungs-
berechtigte verständigen. 
Füllen Sie die angeforderten Schadensfor-
mulare so exakt wie möglich aus. Sie er-
leichtern sich, dem Geschädigten und dem 
Versicherer die Schadenregulierung. 
Senden Sie keine Schadensmeldung direkt 
an die Versicherungsgesellschaft, sondern 
nur direkt an uns. Wir vertreten Ihre Interes-
sen und beraten Sie objektiv. 
 

2. Haftpflichtschäden: 
Nur für einen schuldhaft verursachten 
Schaden können Sie ersatzpflichtig gemacht 
werden. Lassen Sie sich keinen Schaden 
aufdrängen, von dem Sie nichts wissen. 
Geben Sie kein Schuldanerkenntnis ab und 
regulieren Sie keinen Schaden ohne Rück-
sprache mit dem Versicherer. 
Bei Sachschäden mit dem/r Eigentümer/in 
oder mit einer eigens hierfür ermächtigten 
Person gemeinsam den Schaden besichti-
gen, schriftlich festhalten, den oder die 
Schadenverursacher/in ermitteln. 
Der Anspruchsteller muss den Schaden 
beweisen und hierfür geeignete Beweismit-
tel (Zeugen, Rechnungen etc.) vorlegen. 
Unbedingt ist auch darauf zu achten, dass 
der Anspruchsteller nicht willkürlich einfach 
einen Betrag in Rechnung stellt, sondern 
dass die Höhe des eingetretenen wirklichen 
Schadens nachzuweisen ist. 
 
 
 
 

 

Bei durchzuführenden Reparaturen, z.B. 
Installationen bei Tür- oder Fenstervergla-
sung usw., muss der Geschädigte den ein-
getretenen Schaden durch die Rechnung 
der Reparaturfirma belegen. 
Verständigen Sie möglichst umgehend die 
Bernhard Assekuranzmakler GmbH, da die-
se auch unbegründete Schadensersatzan-
sprüche abwehrt. Der Versicherer muss sich 
ein genaues Bild machen können, wie es zu 
dem Schaden gekommen ist. 
 
Sind beschädigte Sachen und Gegenstände 
nicht mehr zu reparieren, kann nur ein 
Schadenersatz in Höhe des wirklichen Zeit-
wertes erfolgen. Der Geschädigte muss den 
Zeitpunkt der Anschaffung und die Höhe 
des seinerzeitigen Kaufpreises glaubhaft 
nachweisen. 
 

3. Unfallschäden 
Falls notwendig, sofort Maßnahmen der 
Ersten Hilfe einleiten, jedoch nur dann, 
wenn der/die Helfer/in darin Kenntnisse hat. 
Verletzte/n zum Arzt bringen oder in das 
Krankenhaus transportieren lassen. 
Alle Maßnahmen treffen, damit eine Ver-
schlimmerung des Schadens vermieden 
wird, z. B. Sicherung der Unfallstelle, Ver-
ständigung von Arzt, Eltern und Angehöri-
gen. 
Sofortige Meldung an die Bernhard Asseku-
ranzmakler GmbH mit den Angaben über 
Schadensort, Schadentag, Geschädigte/n, 
Art der Verletzung, das behandelnde Kran-
kenhaus oder den Arzt, der die Behandlung 
übernimmt. 
Bei Unfällen mit Todesfolgen oder dauern-
der Arbeitsunfähigkeit die Bernhard Asseku-
ranzmakler GmbH sofort benachrichtigen. 
 

4. Rechtsschutz-Schadenfälle: 
Sprechen Sie vor der Beauftragung eines 
Rechtsanwaltes mit der Bernhard Asseku-
ranzmakler GmbH bzw. Ihrer Rechtsschutz-
versicherung, ob eine Kostenübernahme 
besteht. 
 
 
 
 
 



    

 
 
 

 

 
 
 

5. Feuerschäden: 
Verständigen Sie unmittelbar und unverzüg-
lich Feuerwehr und Polizei und gehen Sie 
sofort zur Brandbekämpfung über. 
 

6. Einbruchschäden: 
Verständigen Sie sofort nach Entdeckung 
des Einbruchs die Polizei. 
Versuchen Sie möglichst wenig zu berühren 
bis die Polizei die Einbruchsspuren gesi-
chert hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7. Schäden in der Reiseversicherung: 
Bei Diebstahlschäden ist für die Reise-
gepäckversicherung eine polizeiliche 
Bestätigung notwendig, ferner sind An-
schaffungsrechnungen einzureichen. 
Bei Vorlage von Rechnungen über ärzt-
liche Behandlungen und dergl. ist die 
Diagnose des Arztes anzugeben, ferner 
sind Originalbelege nötig. 
Vergessen Sie nicht, das Konto, auf das 
die Leistung erstattet werden soll, an-
zugeben. 
Geben Sie bitte in jedem Fall die Num-
mer der Reiseanmeldung an, damit der 
Vorgang zugeordnet werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle Anfragen und Schadenmeldungen richten Sie bitte an die: 
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WIR HOFFEN, DASS SIE VON SCHADENFÄLLEN 
VERSCHONT BLEIBEN! 



Name des Versicherungsnehmers Telefon Fax

Mobiltelefon e-mail

Zuständig Herr Frau Betriebsart

Anschrift

Straße, Haus-Nr. PLZ, Ort

Die Entschädigung soll geleistet werden an Versicherungsnehmer oder an

per Scheck

auf nachstehendes Konto  Nr. BLZ

Bank (PLZ, Ort, genaue Bezeichnung des kontoführenden Institutes)

FK
-S

 6
31

6T
R
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Z 

 1
0.
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Schaden-Nummer

Versicherungsschein-Nummer

Schaden-Anzeige zur Garderoben-Versicherung

1. Inhaber der Garderobe-Ablage:

Name:

Ort und Straße:

2. Bezeichnung des Unternehmens:

Ort und Straße:

3. Wann ist der Schaden eingetreten: Tag: Uhrzeit:

4. Wem und wann wurde der Schaden gemeldet?   Name: Tag:

5. Garderobe-Schein-Nr.: (Bitte Garderobeschein beifügen)

6. Der Schaden ist entstanden durch Abhandenkommen/Diebstahl Einbruchdiebstahl

Beschädigung Vertauschen

7. Um welches Garderobestück handelt es sich?



Ort Datum Unterschrift des/der Versicherungsnehmers/ in/
bevollmächtigten Vertreters / in

Ich bestätige durch meine Unterschrift, daß die vorstehenden Angaben vollständig und richtig sind. Mir ist bekannt, daß der Ver-
sicherer bei unwahren oder unvollständigen Angaben berechtigt sein kann, dem Versicherungsnehmer den Versicherungsschutz
zu versagen, und zwar auch dann, wenn dem Versicherer durch die unwahren oder unvollständigen Angaben kein Schaden ent-
standen ist oder künftig entstehen wird.

8. Ist ein gleiches Stück in der Garderobe-Ablage verblieben?       ja       nein

9. Bei Abhandenkommen/Diebstahl, Einbruchdiebstahl eines Garderobe-Stückes im Wert von über 50 EUR ist der Geschädigte verpflichtet,
bei der örtlichen Polizeidienststelle unverzüglich Meldung zu erstatten.

a) Wann und durch wen wurde bei der Polizei Anzeige erstattet? am: durch:

b) Bei welcher Polizeidienststelle? Ort: Straße: Nr.:

c) Hat die Polizei bereits Ermittlungen angestellt?       ja       nein

d) Wenn ja, mit welchem Ergebnis?

10. Bericht über die Ursache und den Hergang des Schadens:

11. Anschrift des Geschädigten: Name:

Ort und Straße:

12. a) Wann wurde das unter Frage Nr. 7 angeführte Garderobe-Stück angeschafft?

b) Zu welchem Preis?     EUR 

c) Als Nachweis für den Kauf des Garderobestückes sind folgende Unterlagen beigefügt:

13. NUR FÜR GEWERBETREIBENDE ODER SONSTIGE SELBSTÄNDIGE, z. B. freiberuflich Tätige:

Sind Sie zum Vorsteuerabzug (Umsatzsteuer) berechtigt?       ja       nein
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Vorbemerkung 
Wir können heute unseren Aufgaben nur noch mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich 
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch 
bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor 
missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. 
 
Die BERNHARD ASSEKURANZMAKLER GMBH - International -  ist 
ein Versicherungsmakler. Es gehört zu den Aufgaben eines 
Versicherungsmaklers, Ihre Versicherungsverträge zu betreuen und zu 
verwalten. Um diese Aufgaben erfüllen zu können, ist auch die 
Übermittlung der für den Versicherungsvertrag erforderlichen Daten an 
den jeweiligen Versicherer erforderlich. 
 
Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird 
durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die 
Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine 
andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt 
hat. Das BDSG erlaubt eine Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn 
dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder 
vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur 
Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist 
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige 
Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder 
Nutzung überwiegt. 
 
Einwilligungserklärung 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden 
Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage 
für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine 
Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese 
gilt über die Beendigung des Maklervertrages, sowie die Beendigung des 
einzelnen Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch - außer in der 
Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung - schon mit Ablehnung des 
Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf. 
 
Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise 
gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluß. Trotz 
Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung 
kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich 
zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen. 
 
Schweigepflichtentbindungserklärung 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z. B. beim Arzt, 
einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des 
Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, 
Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im 
Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten. 
 
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 
Datenverarbeitung und -nutzung nennen. 
 
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. 
Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter 
werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kundennummer 
(Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, 
Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. 
eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes, geführt 
(Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben 
zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt 
ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer 
Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer 
Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten). 
 
 
 

 
2. Datenübermittlung an Rückversicherer 
Im Interesse unserer Versicherungsnehmer achten wir und die 
Versicherer stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen 
Risiken. Deshalb geben die Versicherer in vielen Fällen einen Teil der 
Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese 
Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende 
versicherungstechnische Angaben von uns, wie 
Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und 
des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre 
Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und 
Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür 
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen 
bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen 
sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben. 
 
3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei 
Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die 
Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören  
z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen 
über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, 
abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu 
verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des 
Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen 
zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, 
andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende 
Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. 
 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, 
gesetzlicher Forderungsübergang, sowie bei Teilungsabkommen) 
eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den 
Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, 
wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum 
Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. 
 
4. Zentrale Hinweissysteme 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig 
sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts 
oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an 
den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten 
oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu 
beantworten. Dazu bestehen beim GDV- und beim PKV-Verband 
zentrale Hinweissysteme. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme 
und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem 
jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind. Beispiele: 
 
Allgemeine Haftpflichtversicherung: 
Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei 
denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. 
 

Zweck: 
Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung. 
 
Kfz-Versicherer: 
Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie 
von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungs-
missbrauchs besteht. 
 

Zweck: 
Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung. 
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Lebensversicherer: 
Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. 
Annahme mit Beitragszuschlag, 
- aus versicherungsmedizinischen Gründen, 
- aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer, 
- wegen verweigerter Nachuntersuchung; 
Aufhebung des Vertrags durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des 
Versicherers, Ablehnung des Vertrags seitens des Versicherungs-
nehmers wegen geforderter Beitragszuschläge. 
 

Zweck: 
Risikoprüfung. 
 
Rechtsschutzversicherer: 
- vorzeitige Kündigungen durch den Versicherer nach mindestens 
 zwei Versicherungsfällen innerhalb von zwölf Monaten. 
- Vorzeitige Kündigungen bei konkret begründetem Verdacht einer 
 betrügerischen Inanspruchnahme der Versicherung. 
 

Zweck: 
Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antragstellung. 
 
Sachversicherer: 
Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder 
wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der 
Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind. 
 

Zweck: 
Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs. 
 
Transportversicherer: 
- Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) 
 Schadenfällen, insbesondere  in der Reisegepäckversicherung. 
 

Zweck: 
Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch. 
 
Unfallversicherer: 
- Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen 
 Anzeigepflicht, 
- Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im 
 Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von 
 Unfallfolgen, 
- außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach 
 Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung. 
 

Zweck: 
Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch. 
 
5. Datenverarbeitung in und außerhalb unseres Unternehmens 
Die BERNHARD ASSEKURANZMAKLER GMBH - International -  ist 
ein rechtlich selbständiges Unternehmen und hat mehrere 
Niederlassungen im Inland. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne 
Bereiche zentralisiert, wie z.B. das Inkasso oder die Datenverarbeitung. 
So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie 
Verträge in verschiedenen Niederlassungen abschließen; und auch Ihre 
Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, 
Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung 
geführt. 
 
Versicherungsunternehmen: 
Zum Schutz der Versicherten werden einzelne Versicherungsbranchen 
(z. B. Kranken-, Lebens- und Sachversicherungen) durch rechtlich 
selbstständige Versicherungsunternehmen betrieben. Um den Kunden 
einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten 
die Versicherungsunternehmen häufig in Unternehmensgruppen 
zusammen. Zur Kostenersparnis werden dabei ebenfalls einzelne 
Bereiche zentralisiert, wie z.B. das Inkasso oder die Datenverarbeitung. 
 

 
 
Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, 
Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) 
von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann 
eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen 
Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch 
Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt 
verbucht werden. 
Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind 
dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe 
abfragbar. 
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des 
jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet 
werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei 
der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten 
sind. Branchenspezifische Daten - wie z. B. Gesundheits- oder 
Bonitätsdaten - bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung 
der jeweiligen Unternehmen. 
Daneben arbeiten die Versicherungsunternehmen und Vermittler, mit 
denen wir zusammenarbeiten, zur umfassenden Beratung und 
Betreuung unserer Kunden in weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. 
Kredite, Bausparverträge, Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit 
Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und 
Immobiliengesellschaften zusammen. Die Zusammenarbeit besteht 
dabei in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen Produkte und 
der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden. 
 
6. Betreuung 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten, sowie im Rahmen des 
sonstigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmens bzw. 
unseres Kooperationspartner, werden Sie durch einen unserer 
Mitarbeiter betreut. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu 
können, erhält der Mitarbeiter zu diesen Zwecken von uns die für die 
Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, 
Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der 
Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen. 
Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der 
Personenversicherung können an den zuständigen Mitarbeiter auch 
Gesundheitsdaten übermittelt werden. 
Unsere Mitarbeiter verarbeiten und nutzen selbst diese 
personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und 
Betreuung des Kunden. Auch werden Sie von uns über Änderungen 
der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Mitarbeiter ist 
gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG 
und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. 
Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. 
 
8. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf 
Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei 
gespeicherten Daten. 
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden 
Sie sich bitte direkt an uns. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen 
auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim 
Rückversicherer gespeicherten Daten direkt an uns. 
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Sehr geehrte Versicherungsnehmerin, sehr geehrter Versicherungsnehmer, 
wir danken für das uns entgegengebrachte Vertrauen und dokumentieren mit diesem Versicherungsschein und der beigefügten bzw. Ihnen bereits 
vorliegenden Verbraucherinformation den von Ihnen gewünschten Versicherungsumfang bzw. die beantragte Änderung. Bitte lesen und beachten Sie 
die nachstehenden wichtigen Informationen und Hinweise sowie die Rechtsbelehrungen, bevor Sie dieses Dokument zu Ihren Versicherungsunterlagen 
nehmen. Eine Nichtbefolgung kann zu einer Gefährdung Ihres Versicherungsschutzes führen. 
 

WICHTIGE INFORMATIONEN UND HINWEISE -  RECHTE UND PFLICHTEN AUS DEM VERTRAG 
 

1. Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags: 
Der im Versicherungsschein genannte erste oder einmalige Beitrag wird 
zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Sie haben 
diesen Beitrag dann unverzüglich zu zahlen. 
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, haben Sie 
von Anfang an keinen Versicherungsschutz, es sei denn, Sie haben die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten. Zahlen Sie nachträglich, beginnt der 
Versicherungsschutz erst ab der Zahlung. 
Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht 
gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die verspätete 
Zahlung nicht zu vertreten haben. Nach dem Rücktritt können wir von 
Ihnen eine Geschäftsgebühr verlangen. 
 

2. Zahlung des Folgebeitrages: 
Ein Folgebeitrag ist zu dem im Versicherungsschein oder in der 
Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt fällig. 
Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, fordern wir Sie auf, den 
rückständigen Beitrag zuzüglich des Verzugsschadens (Kosten und 
Zinsen) innerhalb von zwei Wochen ab Zugang unserer Aufforderung zu 
zahlen. 
Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist ein 
und sind zu diesem Zeitpunkt die geschuldeten Beträge noch nicht 
bezahlt, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Wir bleiben jedoch zur 
Leistung verpflichtet, wenn Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten 
haben. 
Sind Sie mit der Zahlung der geschuldeten Beträge nach Ablauf der 
zweiwöchigen Zahlungsfrist noch in Verzug, können wir den Vertrag mit 
sofortiger Wirkung kündigen. Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn 
Sie den rückständigen Folgebeitrag zuzüglich des Verzugsschadens 
innerhalb eines Monats ab Zugang der Kündigung zahlen. 
Für Schadenereignisse, die in der Zeit nach Ablauf der zweiwöchigen 
Zahlungsfrist bis zu Ihrer Zahlung eintreten, haben Sie keinen 
Versicherungsschutz. Versicherungsschutz besteht erst wieder für 
Schadenereignisse nach Ihrer Zahlung. 
 

3. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung: 
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto mit Ihnen vereinbart, gilt 
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag 
eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht 
widersprechen. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht eingezogen werden, 
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
einer in von uns in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt. 
 

4. Vorvertragliche Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers: 
Der Versicherungsschutz wird im Vertrauen darauf gewährt, dass Sie alle 
Fragen im Antrag wahrheitsgemäß und schriftlich beantwortet haben. 
Verletzen Sie Ihre Pflicht wahrheitsgemäße Angaben zu machen, können  
 
 
WIDERRUFSBELEHRUNG 
 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die 
Frist beginnt am Tag, nachdem Ihnen der Versicherungsschein, die 
Vertragsbestimmungen einschließlich unserer Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen sowie die Vertragsinformationen gemäß § 7 
Abs. 2 des Versicherungsvertragsgesetzes und diese Belehrung in 
Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
 
Der Widerruf ist zu richten an: 
Bernhard Assekuranzmakler GmbH, Mühlweg 2 b, 82054 Sauerlach 
 
Abweichungen vom Antrag 
Auf Abweichungen des Versicherungsscheins vom Antrag wird im 
Versicherungsschein besonders hingewiesen. Wenn Sie nicht innerhalb 
eines Monats nach Erhalt des Versicherungsscheines in Textform 
widersprechen, gelten die Abweichungen als genehmigt. 
 
 

 
wir vom Vertrag zurücktreten. Das Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen,  
wenn Sie die Pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt 
haben. Bei fahrlässiger Verletzung können wir den Vertrag unter 
Einhaltung von einer Frist von einem Monat kündigen. 
Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung und unser 
Kündigungsrecht wegen fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht sind 
ausgeschlossen, wenn wir in Kenntnis der nicht angezeigten Umstände 
den Vertrag zu anderen Bedingungen bzw. zu einem höheren Beitrag 
geschlossen hätten. In diesem Fall werden diese Bedingungen auf unser 
Verlangen hin von Beginn an Vertragsbestandteil. Erhöht sich der Beitrag 
um mehr als 10 % oder haben wir den Versicherungsschutz für den nicht 
angezeigten Umstand ausgeschlossen, können Sie den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen. 
 

5. Änderung der Adresse oder des Namens: 
Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer Anschrift und/oder Ihres Namens 
unverzüglich mit. Ansonsten gelten Erklärungen, die wir per Einschreiben 
an Ihre letzte uns bekannte Adresse senden, 3 Tage nach Absendung 
als zugegangen. 
 

6. Abschriften: 
Sie können jederzeit gegen Erstattung der Kosten Abschriften der 
Erklärungen fordern, die Sie mit Bezug auf den Vertrag abgegeben 
haben. 
 

7. Geltendes Recht, Gerichtsstände, Sprache: 
Auf den Vertrag und die vorvertraglichen Beziehungen ist das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die jeweils geltenden 
Gerichtsstände sind in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
geregelt. Die Vertragsbedingungen und Informationen teilen wir in 
deutscher Sprache mit; während der Laufzeit dieses Vertrages 
kommunizieren wir mit Ihnen in deutscher Sprache. 
 

8. Beratung, Beschwerden: 
Sollten Sie im Zusammenhang mit Ihrem Versicherungsvertrag, Ihrem 
Versicherungsschutz oder auch unserer Beratung und Betreuung 
Fragen, Wünsche oder Beschwerden haben, können Sie sich jederzeit 
an uns wenden. In Beschwerdefällen steht Ihnen auch die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, 
als zuständige Aufsichtsbehörde zur Verfügung. Sollten Sie im Verlauf 
des Vertragsverhältnisses mit einer unserer Entscheidungen nicht 
einverstanden sein, haben Sie zur außergerichtlichen Streitbeilegung die 
Möglichkeit, den Versicherungsombudsmann als neutralen Schlichter zu 
kontaktieren: 
Versicherungsombudsmann e.V., PF 08 06 32, 10006 Berlin, 
Tel: 0 18 04/ 22 44 24, Fax: 0 18 04/22 44 25, 
beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Für den Versicherer ist dessen Entscheidung bei einem Streitwert bis zu 
5.000 € verbindlich. 
 

WIDERRUFSFOLGEN 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und 
wir erstatten Ihnen den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit nach Zugang 
des Widerrufs entfällt. Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfällt, können wir einbehalten, wenn Sie 
zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der 
Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt 
oder beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, 
sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. 
Beiträge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach 
Zugang des Widerrufs. 
 
Besondere Hinweise: 
Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden 
Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor 
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen 
Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von 
weniger als einem Monat. 
 

Bernhard Assekuranzmakler GmbH, Mühlweg 2 b, 82054 Sauerlach 
Geschäftsführer: Thorsten M. Kuhr 
Registergericht: Amtsgericht München, HR B 49 928 



 
 

Angaben zu den Informationspflichten gem. § 11 Versicherungsvermittlerverordnung 
 
Unsere Gesellschaft, die Bernhard Assekuranzmakler GmbH, International, wurde 1975 als 
Versicherungsmakler gegründet und ist seitdem ununterbrochen als unabhängiger Vermittler und 
Betreuer von Versicherungen tätig. Mit unseren 25 hochqualifizierten Mitarbeiter/innen betreuen wir 
bundesweit Kunden in den unterschiedlichsten Wirtschaftszweigen. 
 

Wir sind Mitglied im Verband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (VDVM), dessen 
Qualitätsanforderungen deutlich über den Zulassungsvoraussetzungen für Versicherungsmakler nach 
der Gewerbeordnung und Versicherungsvermittlerverordnung liegen. 
 

Aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen sind wir gehalten, Ihnen nachfolgende Informationen zu 
übermitteln: 
 

Bernhard Assekuranzmakler GmbH, International 
Mühlweg 2 b 
82054 Sauerlach 
Telefon:  0 81 04 / 89 16 - 0 
Telefax:  0 81 04 / 89 17 - 35 
E-Mail: info@bernhard-assekuranz.com 
 

Registergericht: Amtsgericht München, HRB 49 928 
Steuernummer: 143/119/90471 
Geschäftsführer: Thorsten M. Kuhr 
 

Die Eintragung im Register besteht als: 
 Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d  Abs. 1 GewO 
 mit der Registrierungsnummer: D-6ZU5-GL9SX-22 
 

Zuständige Erlaubnisbehörde ist die: 
 Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern 
 Max-Joseph-Straße 2, 80333 München 
 Telefon: 0 89 / 51 16 - 0 
 Telefax: 0 89 / 51 16 - 306 
 E-Mail: ihkmail@muenchen.ihk.de 
 www.muenchen.ihk.de 
 

Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO: 
 Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. 
 Breite Straße 29, 10178 Berlin 
 Telefon: 01 80 / 500 585 0 (14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz) 
 www.vermittlerregister.info 
 
Unser Unternehmen hält keine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10 % an den Stimmrechten 
oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Umgekehrt hält auch kein 
Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens eine direkte 
oder indirekte Beteiligung von über 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital unserer Gesellschaft. 
 

Die für Versicherungen tätigen Schlichtungsstellen - außergerichtliche Streitbeilegung - gem. § 42 k 
des Gesetzes über den Versicherungsvertrag sind: 
 
 a) Versicherungsombudsmann e.V. 
 Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 
 www.versicherungsombudsmann.de 
 
 b) Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung 
 Postfach 06 02 22, 10052 Berlin 
 www.pkv-ombudsmann.de 
 

 
Für weitere Angaben stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Ihre  
Bernhard Assekuranzmakler GmbH, International 




